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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.07.1938

Norm

ABGB §1393 A

ABGB §1422

EO §9 E

Rechtssatz

Hat von zwei Akzeptanten der eine die Wechselsumme nach Erlassung des Wechselzahlungsauftrages eingelöst und

sich vom Gläubiger den Anspruch gegen den anderen mitgeklagten Akzeptanten abtreten lassen, so kann er nicht auf

Grund des durch die Einlösung unwirksam gewordenen Wechselzahlungsauftrages und der Zessionsurkunde gegen

den anderen Akzeptanten Exekution führen.
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